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wiederholt und Deutschland gebeten, sich möglichst rasch darüber zu äussern, ob es bereit sei, auf 
der angeführten Grundlage in Verhandlungen über die Revision des Handelsvertrages vom 14. Juli 
1926 beförderlichst einzutreten. Eine Antwort wurde deutscherseits bis spätestens zum 10. Oktober 
d. Js. in Aussicht gestellt.

Im Aufträge des Bundesrates beehrt sich die Gesandtschaft, dem Auswärtigen Amte zu bestäti
gen, dass die Schweiz leider nicht länger in der Lage ist, den unter ganz ändern Verhältnissen abge
schlossenen und für andere Verhältnisse bestimmten Handelsvertrag vom 14. Juli 1926 unverändert 
weiter anzuwenden. Der Bundesrat lässt die Deutsche Regierung bitten, mit ihm über eine solche 
Revision des Vertrages in Verhandlungen einzutreten, die geeignet erscheint, den schweizerischen In
teressen Rechnung zu tragen. Es sollte dies dadurch geschehen, dass dem schweizerischen Export 
nach Deutschland Erleichterungen gewährt werden und dass die Schweiz ermächtigt wird, sich gegen 
besondere aus der Einfuhr gewisser Waren aus Deutschland resultierende Gefahren zu schützen.

Die Gesandtschaft wäre dem Auswärtigen Amt zu Dank verpflichtet, wenn ihr möglichst umge
hend bekannt gegeben würde, dass die Deutsche Regierung zu Verhandlungen auf der oben erwähn
ten Grundlage baldmöglichst bereit ist.
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Le Chef du Service de VEtat-Major général du Département militaire, H. Roost, 
au Chef du Département militaire, R.Minger

L  Bern, 3. Oktober 1931

/ . . . /
Herr Oberst Z üblin1 schreibt:
1. Zum Schreiben des E.P.D. an das Völkerbundssekretariat2: Angesichts der 

Tatsache, dass eine Reihe von Staaten, die überhaupt Erklärungen abgegeben ha
ben, sich über ihre Ausgaben ausgeschwiegen haben (Frankreich, Belgien, 
Deutschland, die Niederlande), wäre es naheliegend gewesen, die Verzögerung 
des Berichts damit zu begründen, dass wir darauf hielten, einen vollständigen Be
richt einzureichen, und dass die Zusammenstellungen über die Ausgaben ziemlich 
viel Zeit in Anspruch nehmen. Es erübrigt sich aber eine weitere Diskussion über 
diesen Punkt, nachdem das Schreiben abgesandt wurde, ohne das E.M.D. vorher 
zu begrüssen. Letztere Tatsache dagegen ist bei dieser Materie unbefriedigend.

2. Am Sinn des Begleitschreibens zu unserer eigenen Eingabe sollte meines Er
achtens nichts geändert werden. Die Begründung dafür, dass unser Milizheer, das 
ausschliesslich aus Miliztruppen besteht, eigentlich nicht zu den Elementen ge
hört, die vom Abrüstungsvertrag erfasst werden wollen, entspricht nur den De
batten und dem Beschlüsse der vorbereitenden Abrüstungskommission, wonach 
die «réserves instruites» überhaupt nicht zu Truppen gehören, auf die sich die Be
schränkungsbestimmungen des Vertrages beziehen sollen. Wir sollten vom Stand
punkte der Landesverteidigung aus diesen Boden nicht preisgeben und nicht von

1. Expert du Département militaire pour les affaires de la SdN  et du désarmement.
2. Non reproduit. Cf. n° 101.
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uns aus ohne weiteres auf einen aus dem Abrüstungsvertragsentwurf 3 sich erge
benden Anspruch verzichten. Was pazifistische Kreise dazu sagen werden, 
scheint mir unerheblich. Erheblich ist nur, ob sich der Schluss aus dem Vertrags
entwurf ergibt, und das ist der Fall. Vom Boden des Vertragsentwurfs muss aber 
einstweilen unbedingt ausgegangen werden. Ich glaube mich auch zu erinnern, 
dass, wenigstens nach der Presse, der Chef des E.P.D.4 gelegentlich in einem Vor
trag selber einen ähnlichen Standpunkt einnahm. Die Eingabe enthält übrigens 
auch nur einen Vorbehalt in diesem Sinne.

Ich könnte mir denken, dass die Bedenken des E.P.D. sich ebensosehr darauf 
gründen, dass die Mitwirkung der Schweiz. V.B.-Delegation am Vorschlag der 
sogenannten Neutralen5 für die Rüstungsferien in einem gewissen Widerspruch 
zu dem im Eingabeentwurf enthaltenen grundsätzlichen Standpunkt steht. Denn 
letzterer müsste logischerweise zur grössten Zurückhaltung für die Schweiz und 
Nichtbeteiligung an Initiativen in Abrüstungssachen führen. Allein meines Wis
sens beruhte die Handlungsweise der Schweiz. Delegation nicht auf einer Instruk
tion des Bundesrats, sondern auf einer Initiative. Es liegt kein Grund vor, deshalb 
auf die grundsätzliche, richtige Stellungnahme der Schweiz, wie sie sich aus dem 
derzeitigen Entwurf zum Abrüstungsvertrag ergibt, zu verzichten und damit die 
Interessen der Landesverteidigung bis zu einem gewissen Grade präjudizieren zu 
lassen.»

3. JO.SDN, février 1931, pp.347ss.
4. G.Motta.
5. Cf. n° 99.
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Le Ministre de Suisse à Londres, C.Paravicini, 
au Chef du Département politique, G. Motta

RP  N° 27 Londres, 8 octobre 1931

Conséquences de la dévalorisation

Un séjour de quelques jours en Suisse m’a mis en mesure d’observer l’état d’es
prit régnant sur le Continent, et spécialement dans notre pays, par rapport aux ré
cents événements économiques en Angleterre1.

Il y a en effet un contraste frappant à constater entre la «Stimmung» de ce côté 
de la Manche et de l’autre.

En Suisse, je n’ai rencontré, dans les milieux bancaires et commerciaux, per
sonne qui ne considérât pas l’abandon par l’Angleterre de l’étalon-or avec une 
sérieuse anxiété. Mes compatriotes semblent certains que les hommes d’Etat bri
tanniques, quand ils ont eu recours, d’une manière si brusque, à un moyen d’une 
telle gravité, n’ont pu se rendre compte de toutes les conséquences de leur action.

1. Cf. nœ 102 et 103.
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